
33S T O C K S  N R .  2 3  |  2 5 .  N O V E M B E R  –  8 .  D E Z E M B E R  2 0 1 1 

S E R V I C E
S E R I E  F I N A N Z P L A N U N G  ( 6 )

Vorfall aus dem Versicherungsalltag: 
Hans M. hat für sein Ferienchalet 
in den Bergen eine Versicherung 

mit einer Einbruchdiebstahl-Deckung 
abgeschlossen. Das Chalet wird von Ju-
gendlichen aufgebrochen. Dabei wird 
offensichtlich nichts gestohlen. Aber die 
Inneneinrichtung wird grossenteils ver-
wüstet zurückgelassen. 

Die Versicherung lehnt eine Entschädi-
gung ab. Begründung: Ein Einbruch ohne 
Diebstahl, aber mit Verwüstung sei «nur» 
Vandalismus, aber kein Einbruchdieb-
stahl. Vandalismus wird von der Police 
nicht gedeckt.

Mit einem Trick gelingt es dem unab-
hängigen Versicherungsberater, die Ver-
sicherung zum Zahlen zu zwingen. Die 
frechen Einbrecher haben nämlich den 
winzigen Weinvorrat im Chalet ausge-
trunken und ein paar leere Flaschen zu-
rückgelassen. Dieser bescheidene Mund-
raub ist ein Diebstahl. Deshalb kommt die 
Einbruchdiebstahl-Deckung auch für die 
teuren Verwüstungen zum Tragen. 

Die Moral von der Geschichte: Im Um-
gang mit Versicherern muss akribisch auf 
die genauen Definitionen und deren Aus-
wirkungen auf die Versicherungsdeckung 
geachtet werden.

Einbruchdiebstahl, Raub, einfacher Dieb-
stahl – das sind in der Hausratsversiche-
rung genau definierte Begriffe. Will man 
im Schadenfall keine Überraschungen er-
leben, sollte man sich mit ihnen vertraut 
machen. Beim Einbruchdiebstahl wird in 
den Versicherungsverträgen das gewalt-
same Eindringen in ein Gebäude, in den 
Raum eines Gebäudes oder das Aufbrechen 
eines Behältnisses innerhalb eines Gebäu-
des vorausgesetzt. 

Der Tatbestand der Beraubung ist dann 
erfüllt, wenn der Versicherte unter Andro-
hung oder Ausübung von Gewalt bestoh-
len wird. Der «einfache Diebstahl» umfasst 
alle übrigen Diebstahlarten, beispielsweise 
das Eindringen durch offene Türen und 
Fenster, den Trickdiebstahl, das Aufbre-
chen von Autos, alle Diebstähle unterwegs.

Die meisten Diebstahlschäden ereignen 
sich auswärts. Wenn man in der Hausrat-
versicherung aus Spargründen bewusst 
auf den Versicherungsbaustein «einfa-
cher Diebstahl auswärts» verzichtet, sind 
die statistisch grössten Diebstahlrisiken 
nicht gedeckt. Bei den Dieben sind näm-
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Versicherungsschutz  
Beim Abschluss einer  
Police immer genau  
auf die Definitionen achten.

Achtung nach Einbruch 
und Diebstahl
Umfassender Versicherungsschutz ist ein üppiger  
Budgetposten bei der privaten Finanzplanung. Die  
Stocks-Serie in Kooperation mit dem «IfFP» erklärt, wann 
eine Versicherung zahlt – und wann nicht. Von Heinz Wiesmann*

lich modische Jacken, teure Velos, volle 
Handtaschen, Reisekoffer oder elektroni-
sche Geräte ganz besonders beliebt. De-
ren Abhandenkommen durch Diebstahl 
ist mit der Deckung «einfacher Diebstahl 
auswärts» versichert. Aber auch hier gibt 
es einen Haken: Im Allgemeinen sind bei 
«einfachem Diebstahl» Geldbeträge nicht 
versichert. Diese werden nur ersetzt, wenn 
sie im Rahmen eines Einbruchs oder einer 
Beraubung entwendet worden sind.

Schäden an wertvollen Gegenständen 
wie Schmuck, Kunstobjekten, Pelzen oder 

Musikinstrumenten sind in der normalen 
Hausratversicherung nicht oder nur un-
genügend gedeckt. Sie sollten deshalb 
mit einer massgeschneiderten Wert
sachenversicherung gegen Diebstahl, 
Beraubung, Verlieren, Abhandenkom-
men, Zerstörung oder Beschädigung ver-
sichert werden. Und zwar aufgrund eines 
Kaufbelegs oder einer fachmännischen 
Schätzung.� ■

*Heinz Wiesmann, Mitglied der Geschäftsleitung 
GWP Insurance Brokers AG, Zürich.


